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Liebe Vereinsvorstände,  

der Tennisverband Berlin-Brandenburg, TVBB, hat Ihnen am 22. April 2020 „Schutzempfehlungen zum Training 

und Spiel auf Tennisplätzen“ zukommen lassen, die von den Vereinen als Grundlage für eigene Regeln 

umgesetzt wurden. Nach den Berliner Senatsbeschlüssen in der „6. Verordnung zur Änderung der SARS-Cov-2- 

Eindämmungsmaßnahmenverordnung“ vom 7. Mai 2020 haben sich für die Ausübung des Tennissports in den 

Berliner Vereinen – und gleichlautend in Kürze auch für die Brandenburger Vereine – Anpassungen ergeben, die 

wir Ihnen in Auszügen zur Anwendung der Schutzmaßnahmen für unsere Sportanlagen zur Kenntnis und zur 

Beachtung geben. Die Verordnungen gelten ab dem 15. Mai 2020 und sind bis zum 6. Juni 2020 in Kraft.  

Die Verantwortung zum Gelingen einer Reduzierung der Corona-Pandemiegefahr ist damit unverändert an Sie 

mit übertragen worden. Wir möchten daher dringend an Sie appellieren, sich vereinseigene Schutzmaßnahmen 

zur Einhaltung von abstands- und Hygieneregeln zu geben und diese strikt zu beachten.  

Hierzu gehören aus Sicht des TVBB insbesondere: 

Gilt nach wie vor: 

1. Benennen Sie Corana-Beauftragte, der oder die in den Spielzeiten vor Ort präsent sein müssen, um die 

Einhaltung von „Interims-Spielregeln“ zu überwachen. Unseres Erachtens können hier auch Trainer und 

Platzwarte helfen, die vereinsbezogenen Schutzregeln umzusetzen.  

2. Bei einem Verstoß gegen Verhaltensregeln oder der Nichtbeachtung von Hygieneauflagen durch einzelne 

Personen, gilt die gesetzliche Grundlage des §24, Ordnungswidrigkeiten, des Berliner Senatsbeschlusses. 

Maßnahmen zur Erlaubnis der weiteren Sportausübung der betreffenden Person sollten Sie durch allgemein 

verbindlich geltende Regeln bekanntgeben.  

3. Regeln Sie die Platzvergabe und machen Sie diese bei Veränderungen den Mitgliedern bekannt. Eine 

wochenweise Vorbestellung ist anzuraten, um einen möglichen Andrang beliebter Spielzeiten zu verhindern. 

Internet-basierte Platzsysteme bieten in Corona-Zeiten den Vorteil, dass die Platzbelegung für Ihre 

Mitglieder transparent ist und sich somit selbst steuern kann. Sollten Sie an einem Internet-basierten 

Platzbelegungssystem interessiert sein, kann z.B. der TVBB-Premium-Partner tennis04 beraten. 

4. Die Platzanlagen, die Sanitärbereiche und Clubhäuser fallen in der Regel in den direkten 

Verantwortungsbereich der Vereine. Formulieren Sie geeignete Clubregeln zum Zugang in die 

Vereinsräumlichkeiten wie Garderoben und Aufenthaltsräume und vermitteln Sie diese Ihren Mitgliedern 

vor der Öffnung Ihrer Anlage. Gegenwärtiger Stand ist, dass das Umkleiden und Duschen in den 

Sanitäreinrichtungen /Garderoben und der Zutritt zu sonstigen Räumlichkeiten nicht zugelassen sind. 

5. Versorgungseinrichtungen wie Toiletten sind hingegen geöffnet zu halten und mit ausreichend 

Desinfektionsmitteln und Papierhandtüchern auszustatten.  

6. Die Platzausstattung mit Bänken, Besen, Schleppnetzen usw. sollten abstandsgerecht platziert sein und nach 

Möglichkeit mehrmals am Tag auch desinfiziert werden. Zudem können Absperrbänder helfen, Wege zum 

und vom Platz zu ordnen. 

7. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass sowohl das Helmholtz-Zentrum (Berliner Tagesspiegel 

15.4.2020 Seite 17), als auch eine Stellungnahme des Universitätsklinikums Frankfurt ausführen, dass eine 

Virusübertragung über den Tennisball als absolut unwahrscheinlich eingestuft wird. 

Neu ist ab dem 15. Mai 2020: 

1. Nach §3 (1) ist nun der „Aufenthalt im öffentlichen Raum …  weiteren Personen aus einem anderen 

Haushalt gestattet.“ §3 (2) 2. Erlaubt zudem „die Ausübung … ehrenamtlicher Tätigkeiten, die im Freien 

erbracht werden müssen“. Sollten in Ihrem Verein noch Traglufthallen aufgebaut sein oder 

Platzaufbereitungsarbeiten anstehen, empfehlen wir den Abbau oder die Aufbereitung unter Aufsicht des 

Corana-Beauftragten durchzuführen, um Sicherheitsabstände zu gewährleisten. 
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2. Unter der besonderen Aufsichtspflicht lizenzierter Trainer ist das Kleingruppentraining zugelassen für bis zu 

8 Personen (inklusive Trainer) nach §7 (2) 2. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Trainer von den besonderen 

Anforderungen Kenntnis haben und sie auch beachten. 

3. Ebenfalls nach §7 (2) 2. sind Trainingseinheiten „ausschließlich individuell, zu zweit oder in Kleingruppen 

von höchstens 8 Personen“ erlaubt. Ein klassisches Doppelspiel um Punkte ist derzeit noch nicht explizit 

gestattet, da die Abstandsregel von 1,5 Metern verletzt werden könnte. Es darf aber zu viert auf einem Platz 

(z.B. zwei auf jeder Seite) trainiert werden. 

4. Nach §6 (2) dürfen Gaststätten mit selbst zubereitetem Speiseangebot ab dem 15. Mai 2020 unter 

Einhaltung der Hygieneregeln nach §2 (1) von 6 bis 22 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet werden. 

Speisen und Getränke dürfen nur an Tischen angeboten und verzehrt werden. Selbstbedienungsbuffets 

dürfen nicht angeboten werden. 

5. Schankwirtschafts-Einrichtungen §6 (1) wie z.B. Tresen oder Barbereiche dürfen Speisen und Getränke zur 

Abholung oder zur Lieferung unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der Hygieneregeln 

nach § 2 Absatz 1 anbieten. 

Unter Beachtung der vorgenannten Schutzregeln und der zu erwartenden weiteren Lockerung der 

Eindämmungsmaßnahmenverordnungen halten wir die Durchführung der Verbandsspiele ab dem 10. Juni 2020 

für vertretbar. Ein entsprechendes Nutzungs- und Hygienekonzept werden wir zeitnah erstellen und mit dem 

LSB/Senat abstimmen und Ihnen zukommen lassen. 

Sollte die Infektionsrate in unserem Verbandsgebiet über die von der Bundesregierung und den Ländern 

vereinbarten 50 Neuinfektionen pro Tag und 100.000 Einwohner dauerhaft übersteigen, wird der TVBB 

geeignete einschränkende Maßnahmen ergreifen. 

 

Mit den besten Grüßen für eine Corona-geschützte Saison 

 

Dr. Klaus-Peter Walter       Felix Rewicki 

TVBB-Präsident        TVBB Geschäftsführer 

 

Der Wortlaut der Verordnungen ist angefügt. 
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Anlagen 

Sechste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-
Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Berliner Senats 

Vom 7. Mai 2020 

§ 2 Einhaltung von Hygieneregeln 

(1) In den nachfolgend in den Teilen 2 bis 5 dieser Verordnung geregelten Betrieben, Einrichtungen und 
Angeboten sind die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Infektionsschutz in ihrer 
jeweiligen Fassung zu berücksichtigen und die Vorgaben der jeweiligen Arbeitsschutzbehörden sowie wirksame 
Schutzvorschriften für Personal, Besuchende sowie Kundinnen und Kunden zur Hygiene einzuhalten. 
Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt. Gewerbetreibende haben die jeweils geltenden Vorgaben 
der zuständigen Berufsgenossenschaften einzuhalten. Ziele der zu veranlassenden Schutzmaßnahmen sind die 
Reduzierung von Kontakten, der Schutz des Personals vor Infektionen sowie die möglichst weitgehende 
Vermeidung von Schmierinfektionen über Oberflächen und Gegenstände. Dies soll insbesondere durch 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen sowie ein verstärktes Reinigungs- 
und Desinfektionsregime sichergestellt werden. Weiterhin werden, falls erforderlich, Maßnahmen zur 
Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Einhaltung des Mindestabstands 
bei Ansammlungen von Menschen in Wartebereichen getroffen. Die Vorhaltung eines Hygienekonzepts 
und Einhaltung der Hygienevorschriften nach den Sätzen 1 bis 6 können durch die zuständige Behörde 
überprüft werden.  

(2) Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen, insbesondere bei Kontakt mit 
Risikopersonen, um vor allem für andere Menschen das Risiko von Infektionen zu reduzieren.  

§ 3 Aufenthalt im öffentlichen Raum 

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -
partner, der Angehörigen des eigenen Haushalts und der Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht 
besteht, sowie zusätzlich mit weiteren Personen aus einem anderen Haushalt gestattet. Zu den weiteren 
haushaltsfremden Personen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit die Umstände 
dies zulassen.  

(2) Absatz 1 gilt nicht  

1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum zum Zweck der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von 

Presse, Rundfunk, Film oder anderen Medien,  

2. für die Ausübung beruflicher, mandatsbezogener oder ehrenamtlicher Tätigkeiten, die im Freien erbracht 

werden müssen, einschließlich der jahreszeitlich bedingt erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher, 

gartenbaulicher und forstwirtschaftlicher Flächen und für politische Werbung durch nicht mehr als zwei 

Personen gegenüber Einzelpersonen oder einzelnen Personengruppen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 um die 

Unterstützung von Parteien und Wählergemeinschaften sowie von Volksbegehren, Volksinitiativen, 

Bürgerbegehren und Einwohneranträgen,  

3. für die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und Kraftfahrzeugen, mit denen eine entgeltliche 

oder geschäftsmäßige Beförderung erfolgt oder die zu beruflichen und dienstlichen Zwecken von 

Mitarbeitenden gemeinsam genutzt werden müssen und  

4. für die Durchführung von pädagogisch begleiteten Außenaktivitäten von Einrichtungen nach § 11, von 

Angeboten der teilstationären und stationären Jugendhilfe sowie im Fall von Außenaktivitäten bei privater, 

insbesondere nachbarschaftlich organisierter Betreuungshilfe für Kinder im Sinne des § 12 Absatz 10.  

In den Fällen nach Satz 1 gilt, dass der Mindestabstand eingehalten werden soll, sofern dies im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Nutzung oder Betätigung möglich und zumutbar ist.  
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(3) Beim Aufenthalt im Freien sind folgende Regeln zu beachten:  

1. Auf fest installierten Sitzgelegenheiten ist das Verweilen allein und mit den in § 1 Satz 3 genannten 

Personen sowie weiteren Personen aus einem anderen Haushalt, zu denen der Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten ist, zulässig.  

1. Das Sitzen oder Liegen auf Wiesen und Freiflächen ist allein und mit den in § 1 Satz 3 genannten Personen 

sowie weiteren Personen aus einem anderen Haushalt, zu denen der Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten ist, zulässig. Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten. Grillen und 

das Zubereiten sowie das gewerbliche Anbieten von Speisen sind nicht erlaubt.  

Zur Vermeidung von Überfüllungen können Zugangsbeschränkungen für Parks und Grünanlagen festgelegt 
werden.  

§ 4 Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen 

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen 
dürfen nicht stattfinden, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt. Von dem Verbot des Satzes 1 
ausgenommen sind Zusammenkünfte im Kreise der Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partner, der 
Angehörigen des eigenen Haushalts und derjenigen Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht, 
sowie zusätzlich weiteren Personen aus einem anderen Haushalt unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Metern.  

(2) Vom Verbot des Absatzes 1 Satz 1 ausgenommen sind  

1. Veranstaltungen und Zusammenkünfte, einschließlich Sitzungen, des Parlaments der Europäischen Union, 

seiner Fraktionen und Ausschüsse, des Deutschen Bundestages, seiner Fraktionen und Ausschüsse, des 

Bundesrates und seiner Ausschüsse, des Abgeordnetenhauses, seiner Fraktionen und Ausschüsse, der 

Bundesregierung, des Senats von Berlin, des Rats der Bürgermeister und seiner Ausschüsse, des 

Verfassungsgerichtshofes von Berlin, der Bezirksverordnetenversammlungen, ihrer Fraktionen und 

Ausschüsse sowie der Auslandsvertretungen, der Gerichte, der Gremien und Behörden von Europäischer 

Union, internationalen Organisationen, Bund und Ländern, anderer Stellen und von Einrichtungen, die 

öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen,  

2. Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die der Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der 

öffentlich-rechtlichen Leistungserbringung, der Versorgung, der Arbeit von Presse, Rundfunk und sonstigen 

Medien und der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung, dem nach dieser Verordnung zulässigen Betrieb von 

Betrieben und Unternehmen, der Arbeit von Gewerkschaften und Verbänden sowie der Erfüllung von 

personalvertretungsrechtlichen Aufgaben oder der Arbeit von Betriebsräten dienen oder die zur 

Wahrnehmung oder Inanspruchnahme beruflicher oder ehrenamtlicher Tätigkeiten unvermeidbar sind 

und  

3. Veranstaltungen und Zusammenkünfte im privaten oder familiären Bereich von bis zu 20 Personen, sofern 

diese aus zwingenden Gründen erforderlich sind. Hiervon erfasst sind insbesondere die Pflege und Betreuung 

hilfsbedürftiger Personen, die Begleitung Sterbender, Trauerfeiern sowie Feierlichkeiten anlässlich von Taufen 

und Hochzeiten.  

Bei den nach Absatz 2 Nummer 3 vom Verbot ausgenommenen Veranstaltungen und Zusammenkünften haben 
sich die anwesenden Personen in eine Anwesenheitsliste einzutragen, die mindestens die folgenden Angaben 
enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift und Telefonnummer. Diese Anwesenheitsliste ist 
für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen auszuhändigen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsliste zu löschen oder zu 
vernichten.  
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(3) Abweichend vom Verbot nach Absatz 1 Satz 1 sind vorbehaltlich des Satzes 3 öffentliche Versammlungen 
unter freiem Himmel im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin von bis 
zu 50 Teilnehmenden unbeschadet der versammlungsrechtlichen Vorschriften zulässig, sofern diese als ortsfeste 
Kundgebung oder als Aufzug unter ausschließlicher Nutzung von Fahrzeugen durchgeführt werden und die 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern sowie der Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 gewährleistet ist. Ab 
dem 18. Mai 2020 sind abweichend vom Verbot nach Absatz 1 Satz 1 zudem Versammlungen im geschlossenen 
Raum im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin von bis zu 50 
Teilnehmenden unbeschadet der versammlungsrechtlichen Vorschriften zulässig, sofern die räumlichen 
Bedingungen es zulassen und die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern sowie der Hygieneregeln 
nach § 2 Absatz 1 gewährleistet ist; Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Ab dem 25. Mai 2020 sind 
abweichend vom Verbot nach Absatz 1 Satz 1 öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne von 
Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin von bis zu 100 Teilnehmenden 
unbeschadet der versammlungsrechtlichen Vorschriften zulässig, soweit die Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5 Metern sowie der Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 gewährleistet ist. Bei der Durchführung der nach Satz 1 
bis 3 zulässigen Versammlungen sind die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der 
Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 sowie der zulässigen Teilnehmendenzahl von der Versammlungsleitung 
sicherzustellen.  

(4) Kultisch-religiöse Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmenden sind zugelassen, wenn die räumlichen 
Bedingungen es zulassen und soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Einhaltung der Hygieneregeln 
nach § 2 Absatz 1 gewährleistet sind. Bei der Berechnung der Höchstzahl der Teilnehmenden sind die für die 
Ausführung der kultisch-religiösen Handlungen unbedingt erforderlichen Personen (Gebetsvorstehende, 
musikalische Leitung, Hilfsdienste o.ä.) ausgenommen. Körperkontakt ist streng zu vermeiden. Dies schließt auch 
den Kontakt bei kultischen Handlungen ein. Es dürfen keine Gegenstände bei der Durchführung der 
Veranstaltung zwischen mehreren Personen herumgereicht werden. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.  

(5) § 17a Absatz 2 des Versammlungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 1978 
(BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366) geändert 
worden ist, steht dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Infektionsschutz nicht entgegen.  

§ 6 Gaststätten und Hotels 

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 
(BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert 
worden ist, inklusive Shisha-Bars, dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Sie dürfen Speisen 
und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der 
Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 anbieten.  

(2) Gaststätten mit selbst zubereitetem Speiseangebot dürfen ab dem 15. Mai 2020 unter Einhaltung der 
Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 von 6 bis 22 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Speisen 
und Getränke dürfen nur an Tischen angeboten und verzehrt werden. Selbstbedienungsbuffets dürfen 
nicht angeboten werden. Zwischen den Tischen einschließlich Bestuhlung ist ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten; in diesem Abstandsbereich dürfen sich keine Personen aufhalten. Die Regelungen 
zur Kontaktbeschränkung gemäß §§ 1, 2 Absatz 1 und 3 Absatz 1 bleiben unberührt.  

(3) Ausgenommen von Absatz 2 sind reine Schankwirtschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 GastG 
sowie Gaststätten mit der besonderen Betriebsart Rauchergaststätte, Shisha-Gaststätten, Shisha-Bars, Musik- 
und Tanzdarbietungen, Vorführungen, Diskotheken und ähnliche Betriebe.  

(4) Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sowie Betreiber von Ferienwohnungen dürfen ab dem 25. Mai 
2020 unter Einhaltung der Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 touristische Übernachtungen anbieten. Spa- und 
Wellness-Bereiche dürfen nicht geöffnet werden. Absatz 2 findet entsprechend Anwendung.  

(5) Kantinen für Betriebsangehörige sowie für Angehörige von Bundeswehr und Polizei dürfen unter Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5 Metern und der Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 betrieben werden. Ab dem 15. 
Mai 2020 dürfen Kantinen auch für nichtbetriebsangehörige Gäste geöffnet werden.  

(6) Gastronomiebetrieben werden Reservierungssysteme oder andere geeignete Verfahren mit Informationen zur 
Kontaktnachverfolgung dringlich empfohlen. Diese Informationen sind von dem Betreiber für die Dauer von vier 
Wochen nach Ende des Aufenthaltes aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen 
auszuhändigen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Informationen zu löschen oder zu vernichten  
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§ 7 Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetrieb 

(1) Der Betrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Frei- und Strandbädern, 
Fitnessstudios sowie Saunen, Dampfbädern und ähnlichen Einrichtungen ist untersagt, soweit in Absatz 2 bis 10 
nichts Anderes geregelt ist.  

(2) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist ab dem 15. Mai 2020 der Übungs- und Lehrbetrieb der 
Sportorganisationen auf Sportanlagen im Freien, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. die Sportausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den 

Sportlerinnen und Sportlern sowie zu anderen Personen ist durchgehend sichergestellt,  

2. die Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in Kleingruppen von 

höchstens 8 Personen (einschließlich der Trainerin oder des Trainers oder sonstiger betreuender 

Personen),  

3. ein Training von Spielsituationen insbesondere bei Kontakt- und Mannschaftssportarten, in denen ein direkter 

Kontakt erforderlich oder möglich ist, erfolgt nicht,  

4. ein Wettkampfbetrieb findet nicht statt,  

5. die nach § 2 Absatz 1 maßgeblichen Hygiene- und Desinfektionsregelungen, insbesondere bei der 

gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, werden eingehalten,  

6. Umkleiden, Duschen und sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen; gesonderte WC- Anlagen 

sind zu öffnen,  

7. Bekleidungswechsel und Körperpflege finden auf der Sportanlage nicht statt,  

8. zur Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere von Warteschlangen, erfolgt eine Steuerung des 

Zutritts zur Sportstätte durch die nutzenden Sportorganisationen,  

9. Risikogruppen werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt,  

10. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen.  

 

Für die Verteilung der Nutzungszeiten auf die förderungswürdigen Sportorganisationen gelten die bisherigen 
Vergabeentscheidungen. In Einzelfällen können die zuständigen Vergabestellen abweichende Entscheidungen 
treffen, insbesondere, wenn dies zur Umsetzung der in Satz 1 genannten Beschränkungen erforderlich ist. Die 
Einhaltung der in Satz 1 genannten Vorgaben während der Nutzung liegt in der Verantwortung der nutzenden 
Sportorganisationen. In Abhängigkeit von der Größe des jeweiligen Sport- oder Spielfeldes können die 
Sportorganisationen eine gleichzeitige Nutzung durch mehrere Kleingruppen nach Maßgabe von Satz 1 Nummer 
2 zulassen, wenn dabei die Einhaltung der übrigen in Satz 1 genannten Voraussetzungen, insbesondere der 
Abstandsregelungen, in der Praxis gewährleistet wird.  

(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist das kontaktlose Sporttreiben auf Sportanlagen 
im Freien, soweit es alleine, im Kreise der Ehe- sowie Lebenspartnerinnen oder -partner, der Angehörigen 
des eigenen Haushalts und derjenigen Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht, sowie 
weiteren Personen aus einem anderen Haushalt, ohne jede sonstige Gruppenbildung ausgeübt wird. Der 
Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Das Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, 
das für die jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen bzw. zurückzustellen, ist zulässig. 
Umkleiden, Duschen, mit diesen verbundene WCs und sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen. 
Gesonderte WC-Anlagen können geöffnet werden. Wiesen und Freiflächen der Sportanlage dürfen ausschließlich 
für die sportliche Betätigung genutzt werden.  

(4) Eine Nutzung nach Absatz 3 ist nur zulässig, soweit die betreffende Sportanlage nicht bereits nach Absatz 2 
vergeben wurde.  

(5) Sollten aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Sportanlage die Beschränkungen des Absatzes 2 
oder des Absatzes 3 nicht eingehalten werden können oder durch die Nutzenden tatsächlich nicht 
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eingehalten werden, kann die Sportanlage durch die zuständige Stelle ganz oder zeitweise gesperrt 
werden.  

(6) Strand- und Freibäder können ab dem 25. Mai 2020 geöffnet werden. Die jeweiligen Betreiber haben vor der 
Öffnung mit einem Nutzungs- und Hygienekonzept die Genehmigung der für Sport zuständigen Senatsverwaltung 
einzuholen, welche bei ihrer Entscheidung das örtlich zuständige Gesundheitsamt zu beteiligen hat. Soweit Bäder 
an Dritte verpachtet oder zur vorrangigen Nutzung überlassen wurden, sind diese Dritten Betreiber im Sinne der 
vorstehenden Regelung.  

(7) Der Wettkampfbetrieb in kontaktfreien Sportarten im Freien ist ab dem 25. Mai 2020 zulässig, soweit er 
im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet, 
welches vorab von der für Sport zuständigen Senatsverwaltung genehmigt wurde.  

(8) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen sind Sportveranstaltungen im Profisport, wenn der 
Austragungsort räumlich begrenzt ist, eine Kontrolle des Zugangs zum Austragungsort gewährleistet ist und keine 
Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen werden. Veranstaltungen nach Satz 1 bedürfen einer schriftlichen 
Genehmigung der für Sport zuständigen Senatsverwaltung, welche bei ihrer Entscheidung das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt zu beteiligen hat. Die Entscheidung über die Vergabe der Sportanlage zur Nutzung für 
Veranstaltungen im Sinne der Sätze 1 und 2 obliegt den zuständigen Vergabestellen. Die Regelungen der 
Großveranstaltungsverbotsverordnung – vom 21. April 2020 in der Fassung vom 28. April 2020 bleiben 
unberührt. Die Sätze 1 bis 4 gelten für Sportveranstaltungen im Profisport, welche nicht auf Sportanlagen im 
Sinne des Absatzes 1 stattfinden, entsprechend.  

(9) Weitere Ausnahmen von der Untersagung nach Absatz 1 können unter Einhaltung der Vorgaben in besonders 
begründeten Einzelfällen ausschließlich durch schriftliche Genehmigung der für Sport zuständigen 
Senatsverwaltung zugelassen werden. Dies gilt insbesondere für  

1. den Trainingsbetrieb von Kaderathletinnen und -athleten an Bundesstützpunkten bzw. Paralympischen 

Stützpunkten in Vorbereitung auf nationale und internationale Wettkämpfe, wenn die beantragten 

Trainingseinheiten für die Vorbereitung zwingend erforderlich sind,  

2. den Sportbetrieb mit Tieren, soweit dieser im Hinblick auf das Tierwohl zwingend erforderlich ist,  

3. den Trainingsbetrieb von Bundesligateams und Profisportlern und -sportlerinnen.  

Soweit für die Vergabe der öffentlichen Sportanlage vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine andere 
Vergabestelle des Landes Berlin zuständig war, wird die für Sport zuständige Senatsverwaltung diese bei der 
Entscheidung über eine Ausnahme beteiligen.  

(10) Regelungen über den Sport als Unterrichtsfach der öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft, 
an Einrichtungen der Berufsbildung sowie als studienbezogener Lehrbetrieb der Hochschulen gehen dieser 
Regelung vor.  

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die in dieser 
Verordnung enthaltenen Gebote und Verbote nicht beachtet. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße 
bis zu 25.000 Euro geahndet werden.  

§ 25 Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Evaluation 

(1) Diese Verordnung tritt am 23. März 2020 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 5. Juni 2020 außer Kraft.  

(2) Der Verordnungsgeber wird fortlaufend evaluieren, ob die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung dieser 
Grundrechtseinschränkungen weiter Bestand haben.  

(3) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 17. März 
2020, die gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen am 
17. März 2020 verkündet wurde, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. März 2020, die ebenfalls gemäß 
§ 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen am 21. März 2020 
verkündet wurde, außer Kraft.  


